
Gemeinde Bad Essen 
Der Bürgermeister 

 
 
 

BV/FD6/2026/798  Seite 1 von 2 

Beschlussvorlage Vorlage Nr.: BV/FD6/2026/798 

  Status öffentlich 
Federführung:  Datum: 24.02.2026 
Fachdienst 6 Feuerwehr, Bevölkerungsschutz 
und Sonderaufgaben 

Verfasser: Robert Wellmann  

  AZ: 72 10 01 

Anpassung der Marktordnung für den Historischen Markt 

Beratungsfolge Termin  

Ausschuss für Wirtschaft, Marketing, Tourismus, Kultur, öffentliche 
Einrichtungen und Finanzen 

10.03.2026 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 12.03.2026 nicht öffentlich 

Rat der Gemeinde Bad Essen 12.03.2026 öffentlich 

  

Haushaltsmittel 

 stehen bei Konto ____________ zur Verfügung 
 sind  überplanmäßig /  außerplanmäßig bereitzustellen 
 Deckungsvorschlag: 
 Sonstiges 
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt 

  

Beteiligung der Ortschaften 

 ist nicht erforderlich 
 wird noch vorgenommen 
 ist erfolgt mit folgendem Ergebnis: 

 

Klima-Relevanz-Prüfung 

 keine Klimarelevanz 

 wird noch im Laufe des Verfahrens vorgenommen 

 KlimaCheck ist erfolgt mit folgendem Ergebnis: 
_________________________________________ 

 
 
Sachverhalt: 

Die Richtlinien für den Historischen Markt in Bad Essen wurden im Jahr 
2020 zuletzt geändert. Im Rahmen der 
Haushaltskonsolidierungsberatungen wurde angeregt, die 
Standgebühren zu überprüfen und anzupassen. Darüber hinaus wird 
nunmehr klargestellt, dass es sich beim Historischen Markt um ein 
Volksfest nach § 69 der Gewerbeordnung handelt. Der Landkreis 
Osnabrück hatte in 2025 diese offizielle Festsetzung gewünscht. 
 
Eine Anpassung der Standgelder wurde zuletzt vor 6 Jahren 
vorgenommen, kam aber aufgrund der Coronapandemie erst 2022 zum 
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Tragen. Der Historische Markt Bad Essen lebt von den vielen 
Handwerks- und Hobbyständen. Diese kommen gern aufgrund der 
besonderen Atmosphäre der Veranstaltung und der verhältnismäßig 
günstigen Standgelder. Eine Anhebung dieser Standgelder muss sehr 
vorsichtig geschehen, da ansonsten viele Anbieter fernbleiben. Der 
Entwurf der neuen Gebührentabelle sieht eine Erhöhung in einer 
Größenordnung um ca. 30% vor. Zur Information ist eine 
Gegenüberstellung der bisherigen und der zukünftigen Standgelder 
angefügt. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat beschließt die Änderung der Marktordnung für den Historischen Markt in der 
anliegenden Fassung. 
 
 
 
Anlagen: 

- Entwurf der überarbeiteten Marktordnung 
- Gegenüberstellung der bisherigen und der zukünftigen Standgelder 

 
 
 


